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Kurzprotokoll aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 27.10.2022 
 

1  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 

  

 Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Bekanntgaben.  
 
 

2  Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Wahl des Oberbürgermeisters (m/w/d) 
der Stadt Albstadt am 05. März 2023 und einer evtl. notwendig werdenden Neuwahl am 
19. März 2023 

  

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 
Wahl der Beisitzer und der Stellvertreter der Beisitzer des Gemeindewahlausschusses der 
Stadt Albstadt für die Wahl des Oberbürgermeisters (m/w/d) am 05. März 2023 und einer 
evtl. notwendig werdenden Neuwahl am 19. März 2023.  
 
 

3  Wahl des Oberbürgermeisters (m/w/d) der Stadt Albstadt 

  

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 

1. Die öffentliche Ausschreibung der Stelle des Oberbürgermeisters (m/w/d) der 
Stadt Albstadt wird – entsprechend dem der Drucksache Nr. 172/2022 beiliegen-
den Anlage 1 dargestellt – am Freitag, 25. November 2022 im Staatsanzeiger für 
Baden-Württemberg und am Samstag, 26. November 2022 in den Tageszeitungen 
Zollern-Alb-Kurier und Schwarzwälder Bote veröffentlicht. Zusätzlich wird die Stel-
lenausschreibung auf der Homepage der Stadt Albstadt eingestellt. 
 

2. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen wird auf Montag, 06. Februar 
2023, 18.00 Uhr festgesetzt.  
 

3. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen bei einer eventuellen Neuwahl 
wird auf Mittwoch, 08. März 2023, 18.00 Uhr festgesetzt. 
 

4. Die öffentliche Versammlung zur Vorstellung der Bewerber (m/w/d) findet am 
Freitag, 24. Februar 2023 in der Zollern-Alb-Halle statt. Nähere Einzelheiten dieser 
Bewerbervorstellung werden zu gegebener Zeit festgelegt. 
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4  Kulturkonzeption 

  

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 

1. Die Kulturkonzeption Albstadt 2035+ wird beschlossen. Das Amt für Kultur, Tou-
rismus und bürgerschaftliches Engagement wird mit der Umsetzung beauftragt. 
Die entsprechenden Finanzmittel werden in den jeweiligen Haushaltsjahren im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Kulturkonzep-
tion soll in regelmäßigen Abständen einem Monitoring unterzogen und weiter-
entwickelt werden.  

 
2. Für den Bereich der Albstädter Museen wird die in 2024 wiederzubesetzende Stel-

le der Leitung in 100% und die Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters zu 50% 
unbefristet ausgewiesen.  

 
3. Die Stelle „Mitarbeiter für Bildung und Vermittlung“ (m/w/d) für die Betreuung 

und institutionelle Vernetzung der pädagogischen Angebote für Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene in den Albstädter Museen und im Kunstmuseum wird 
geschaffen.  
 

4. Der Aufgabenbereich „Bürgerschaftliches Engagement“ wird auf das kulturelle 
und bürgerschaftliche Engagement präzisiert, indem Bürgerinnen- und Bürgerbe-
teiligungen und ehrenamtlichen Engagement mit Fokus auf Kunst und Kultur 
durch das Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement unter-
stützt werden.  
 

5. Mit diesem Beschluss unterstützt der Gemeinderat die hohe Bedeutung von eh-
renamtlicher und hauptamtlicher Kunst- und Kulturarbeit für die Albstädter 
Stadtgesellschaft.  

 
 

5  Masterplan "Sicherheit und Ordnung sowie Sauberkeit in Albstadt" 

  

 Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Umsetzung des Masterplanes "Sicherheit und Ordnung 
sowie Sauberkeit in Albstadt" mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zu und stellt die laut 
Kostenübersicht erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung.  
 
Der Gemeinderat genehmigt die 2 neuen Stellen Kommunaler Ordnungsdienst und die 2 
neuen Stellen Stadtreinigung und stimmt der Aufnahme in den Stellenplan 2023 zu.  
 
 

6  Schulhofordnung 

  

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 
Der Gemeinderat beschließt die der Drucksache Nr. 163/2022 als Anlage beigefügte 
Schulhofordnung. 
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7  Änderung der Feuerwehrsatzung der Stadt Albstadt 

  

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 
Die Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung der Stadt Albstadt wird beschlossen.  
 
 

8  Einführung einer Übernachtungssteuer 

  

 Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen: 
 
Die Satzung wird entsprechend dem der Drucksache Nummer 168/2022/1 beiliegenden 
Entwurf beschlossen. 
 
 

9  Bebauungspläne und Bebauungsplanänderungen 

9.1  Bebauungsplanänderung "Ebinger Straße", Albstadt-Margrethausen 

  

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 
1. Die zum Entwurf der Bebauungsplanänderung vorgebrachten Stellungnahmen wer-

den wie in der Anlage sechs der Drucksache 167/2022 aufgeführt behandelt. 
 

2. Der Bebauungsplanänderung „Ebinger Straße“ wird in der vorliegenden Form zuge-
stimmt. 

 
3. Die Bebauungsplanänderung „Ebinger Straße“ wird nach § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-

zung beschlossen. 
 
4. Die im Textteil aufgeführten örtlichen Bauvorschriften zur Bebauungsplanänderung 

„Ebinger Straße“ werden als Satzung beschlossen. 
 
 

9.2  Bebauungsplanänderung "Schwarzwaldstraße", Albstadt-Ebingen 

  

 Dem Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 

1. Für den im Lageplan gekennzeichneten räumlichen Geltungsbereich wird nach § 2 
Abs. 1 BauGB ein Bebauungsplan gem. § 13a BauGB aufgestellt. 
 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird für die 
Dauer von mind. 30 Tagen im Technischen Rathaus in Albstadt-Tailfingen durch-
geführt. Parallel dazu wird die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
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9.3  Bebauungsplanänderung "Nördlich der Karl-Benz-Straße", Albstadt-Truchteflingen 

  

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 

3. Für den im Lageplan gekennzeichneten räumlichen Geltungsbereich wird nach § 2 
Abs. 1 BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt. 
 

4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird für die 
Dauer von mind. 30 Tagen im Technischen Rathaus in Albstadt-Tailfingen durch-
geführt. Parallel dazu wird die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

 
 

10  Veränderungssperre "Nördlich der Karl-Benz-Straße", Albstadt-Truchtelfingen 

  

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
 
Der Gemeinderat erlässt eine Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre 
gemäß § 14 BauGB für das Plangebiet der Bebauungsplanänderung „Nördlich der Karl-
Benz-Straße“ in Albstadt-Truchtelfingen entsprechend dem der Drucksache Nr. 170/2022 
beigefügten Wortlaut.  
 
 

11  Bekanntgaben und Sonstiges 

  

  
  
 
Sitzung des Gemeinderates 
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